
 Die Höhe der Einspeisevergütung und die  
Förderdauer der Anlage bestimmen sich nach dem 
Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage. 
Die erstmalige Inbetriebnahme nach §3 Nr. 5 EEG  
liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 
Die technische Betriebsbereitschaft der Anlage  
ist gewährleistet (Betriebsbereitschaft)

 
Die Anlage ist in betrieb gesetzt (tatsächliche  
Stromerzeugung)

 Eine Mitwirkung der Stadtwerke Achim AG bei  
einer Inbetriebsetzung zur Sicherung der Vergütungshöhe  
bzw. -dauer zu einem bestimmten Stichtag (kein Netz-
parallelbetrieb) ist nicht erforderlich. Hierbei handelt  
es sich um eine „vergütungstechnische“ Inbetriebnahme.

 Zur Dokumentation und Anzeige der vergütungs-
technischen Inbetriebnahme zu einem bestimmten  
Stichtag stellen wir Ihnen das Formular „Dokumentation 
der vergütungstechnischen Inbetriebnahme“ zur Ver-
fügung.

 Dieses verwenden Sie bitte auch zur Sicherung des 
Vergütungsanspruchs, wenn nur ein Teil der PV-Module  
zu dem bestimmten Stichtag betriebsbereit und in Betrieb 
gesetzt ist. Das Formular ist zusätzlich auf unserer 
Internetseite www.stadtwerke-achim.de abrufbar.

 Bitte beachten Sie, dass wie bisher keine Eigen-
erzeugungsanlage ohne Zustimmung mit unserem  
Netz parallel betrieben werden darf. Der Anlagenerrichter 
und der Anlagenbetreiber haften für Schäden die bei  
Dritten verursacht werden. Soll die Anlage netzparallel 
betrieben werden, sind wir weiterhin wie gewohnt  
bei der Inbetriebnahme der Anlage anwesend (netztech-
nische Inbetriebnahme).

 Wünscht der Anlagenbetreiber eine netztechnische 
Inbetriebnahme, obwohl noch nicht alle PV-Module 
installiert sind, so handelt es sich dabei um eine netz-
technische Teil-Inbetriebnahme. Netztechnische Teil- 
Inbetriebnahme sind kostenpflichtig und der Anlagen-
betreiber hat uns hierzu einen Auftrag zu erteilen.  
Die Kosten hierfür werden nach Aufwand berechnet.

Diese Betreiber- und Installateurinformation zeigt, welche Voraussetzungen zur Inbetriebnahme  
von Foto voltaik anlagen erfüllt sein müssen:

Inbetriebnahme von Fotovoltaikanlagen



Installierte Modulleistung (kWp)

Wechselrichternennleistung (kVA)

Anlagenstandort Anlagendaten

AnlagenerrichterAnlagenbetreiber

Dokumentation der vergütungstechnischen Inbetriebnahme

Vorname  Name

Straße Nr.

PLZ Ort

Telefon

Straße Nr.

PLZ Ort

Flurnummer Gebäude

Vorname  Name

Straße Nr.

PLZ Ort

Telefon

Hiermit erkläre ich die vergütungstechnische Inbetriebnahme der vorgenannten Fotovoltaikanlage zum 
anhand ihrer technischen Betriebsbereitschaft und Ihrer Inbetriebsetzung mittels tatsächlicher Stromerzeugung

    .       . 

Ort / Datum Unterschrift Anlagenbetreiber

Ort / Datum  Unterschrift Anlagenerrichter / Installateur
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Foto/Bild

Anlagenstandort

Dokumentation der vergütungstechnischen Inbetriebnahme

Straße   Nr.

 
PLZ   Ort

 

Flurnummer  Gebäude

 

Ort / Datum Unterschrift Anlage
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